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Ausgangspunkt 7. Oktober 1997

Große Erwartungen, große Forderungen:

➢ Informationszugang für alle

➢ Demokratisierung als Automatismus

➢ Eine Welt, jeder ist mit jedem verbunden

➢ „Free Flow of Information on the Data-Highway“
➢ Keine staatlichen Eingriffe

➢ Prinzip der Selbstregulierung



EU-Politiken zur 
Digitalwirtschaft

• Lissabon-Strategie

• DSM-Strategie

• Untersuchungen und Umdenken

• New Deal for Consumers

• DSA und DMA



Lissabon-Politik der EU

• März 2000: Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der EU 

in Lissabon

• Europa soll bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und 

dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt werden

• Schlussbericht der EU-Kommission vom 02.10.2010: Die Ziele der 

Lissabon-Politik wurden deutlich verfehlt



Digital Single Market – Strategie (1)

Politische Richtungsweisung von Jean Claude Juncker für die

Kommission vom 14.06.2014:

“By creating a connected single market, we can generate up to 250 EUR

billion additional growth in Europe in the course of the mandate of the next

Commission, thereby creating hunderds of thousands of new jobs, notably for

younger job-seekers, and a vibrant, knowledge-based society.”



Digital Single Market – Strategie (2)

Roadmap der Juncker-Kommission von 2015:

➢ “Better access for consumers and businesses to digital goods and services

across Europe”

➢ “Creating the right conditions for digital networks and services to flourish”

➢ “Maximizing the growth potential of the Digital Economy”



Digital Single Market – Strategie (3)

Plattform-Mitteilung der Juncker-Kommission vom 06.05.2015:

➢ “Online platforms (e.g. search engines, social media, e-commerce platforms, app stores,

price comparison websites) are playing an ever more central role in social and economic

life: they enable consumers to find online information and businesses to exploit the

advantages of e-commerce”

➢ “Moreover, platforms have proven to be innovators in the digital economy, helping smaller

businesses to move online and reach new markets”

➢ “Although their impact depends on the types of platform concerned and their market

power, some platforms can control access to online markets and can exercise significant

influence over how various players in the market are remunerated.”

➢ “Today the disabling of access to and the removal of illegal content by providers of hosting

services can be slow and complicated”



Untersuchungen und Umdenken
Mai 2015: Lagebericht von EUIPO und Europol über Produkt- und 

Markenpiraterie in der EU

Juni 2015: Sondergutachten der deutschen Monopolkommission: 

„Herausforderung Digitale Märkte“

Mai 2016: Grünbuch Digitale Plattformen des deutschen 

Bundeswirtschaftsministeriums

Mai 2017: Abschlussbericht der Kommission zur Sektoruntersuchung

Elektronischer Handel

November 2017: Kommissionsbericht zum Funktionieren des MoU bezüglich 

des Verkaufs von Produktfälschungen im elektronischen 

Handel



New Deal for Consumers

Kommissionsmittelung vom 11.04.2018 zur Neugestaltung der 

Rahmenbedingungen für die Verbraucher:

• Neue Instrumente für Verbraucher - individuelle Rechtsbehelfe

• Mehr Transparenz für Verbraucher auf Online-Marktplätzen

• Ausweitung des Verbraucherschutzes auf „kostenlose Dienste“

• Entlastung für Unternehmen



DSA und DMA (1)

• Kommissionspapier: „Shaping Europe‘s Digital Future“ vom Februar 

2020:

➢ „Technology that works for people“

➢ „A fair and competitive economy“

➢ „An open, democratic and sustainable society“



DSA und DMA (2)

Digital Services Act (DSA) 2020-2022:

➢ Überarbeitung der E-Commerce-Richtlinie

➢ Berücksichtigung der Vielfalt der Erscheinungsformen von Online-

Plattformen, insbesondere Berücksichtigung von Bewertungsplattformen 

und Online-Werbung

➢ Gestufte Pflichten- und Haftungsregelungen für:

➢ Vermittlungsdienste

➢ Host-Provider

➢ Online-Plattformen 

➢ Sehr große Online-Plattformen



DSA und DMA (3)

Digital Markets Act 2020 – 2022:

➢Kommissionsvorschlag vom 18.12.2020

➢Sonderregelungen für „Gatekeeper“-Plattformen mit Berichtspflichten an 

die Kommission

➢ Fusionskontrolle stellt bei Digitalunternehmen nicht mehr nur auf 

Umsätze, sondern auch auf Daten ab (Erwerb von What‘s App durch 

Facebook) 

➢Neue Eingriffsbefugnisse der Kommission (New Competition Tool)

➢Neuer Bussgeldrahmen (bis zu 10% des weltweiten Gatekeeper-

Umsatzes)



DSA und DMA (4)



Plattformtransparenz und 
Plattformhaftung

• E-Commerce-Richtlinie

• Durchsetzungsrichtlinie

• DSM-Richtlinie

• Omnibus-Richtlinie

• DSA



Die E-Commerce-Richtlinie vom 8. Juni 2000 (1)

• Ziel der Förderung der Binnenmarktintegration für und durch den –

möglichst unbeschränkten - elektronischen Geschäftsverkehr1)

• Anwendung auf „Dienste der Informationsgesellschaft“

• Inhalte werden rechtlich als „Informationen“ qualifiziert

• Erste Gebote der Online-Transparenz: 

➢ Impressumspflicht nach Art. 5 ECRL

➢ Erkennbarkeit  der kommerziellen Kommunikation nach Art. 6 ECRL

1) Der 10. Erwägungsgrund ruft dafür den Schutz der Meinungsfreiheit aus Art. 10 der EU-Grundrechtecharta auf



Die E-Commerce-Richtlinie vom 8. Juni 2000 (2)

• Privilegierung der Access-, Cache- und Host-Provider in Artt. 12-14 

ECRL

• Keine allgemeine Überwachungspflicht in Art. 15 ECRL

• Beschränkung der Privilegierung auf rein technische Dienstleister 

im Erwägungsgrund 42

• Pflicht zur Beseitigung oder Sperre rechtswidriger Inhalte im 

Erwägungsgrund 46



Versuch der Selbstregulierung

Memorandum of Understanding vom 04.05.2011 und 21.06.2016

➢ Markeninhaber als Unterzeichner: Luxottica, Chanel, Nike, adidas, 

Lacoste, GANT, Moncler, P&G

➢ Plattformen als Unterzeichner: Alibaba, Ebay, Amazon, Rakuten

➢ Pflicht der Rechteinhaber zur Überwachung

➢ Pflicht der Plattformen zur Verbrauchersicherheit

➢ Notice and Take Down sowie Notice and Stay Down als Standard 



Die Durchsetzungsrichtlinie vom 29.04.2004

Neuer unionsrechtlicher Haftungstatbestand für Intermediäre in Art. 

11 Satz 3 „Gerichtliche Anordnungen“:

Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 3 der Richtlinie 2001/29/EG stellen die 

Mitgliedstaaten ferner sicher, dass die Rechtsinhaber eine Anordnung gegen 

Mittelspersonen beantragen können, deren Dienste von einem Dritten 

zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch 

genommen werden.



Die Digital Single Market-Richtlinie 
(DSM-RL) vom  17. April 2019
Die neue Haftungsregelung in Art. 17 DSM-RL setzt die Freistellung der

Diensteanbieter aus Art. 15 ECRL (keine allgemeine Überwachungspflicht) außer

Kraft:

➢ Erlaubnispflicht für das Hochladen geschützter Inhalte

➢ Täterhaftung für die öffentliche Wiedergabe oder Zugänglichmachung 

geschützter Inhalte

➢ Voraussetzung der Täterhaftung ist Nichterfüllung von Verkehrspflichten 

(Upload-Filter)

➢ Deutsche Umsetzung im Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die 

Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes vom 31. Mai 2021



(P2B) Transparenzverordnung Nr. 19/1150 
vom 20. Juni 2019

• Anwendung auf Online-Vermittlungsdienste und Online-Suchmaschinen

• AGB-Transparenz; insbesondere zum Nutzerausschluss

• Regeln zum Nutzerausschluss

• Transparenz von Rankings, insbesondere in Bezug auf die wesentlichen 

Algorithmen und Beeinflussung durch bezahlte Werbung

• Transparenz der Datennutzung



(Omnibus) Richtlinie 2019/2161/EU zur vom 
27. November 2019

• Ziel ist die bessere Durchsetzung und Modernisierung der

Verbraucherschutzvorschriften der Union

• Offenbarung von bezahlter Werbung und Beeinflussung von

Suchmaschinen-Rankings und Vergleichswebseiten

• Implementierung in die schwarze Liste der UGP-Richtlinie

• Deutsche Umsetzung im „Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes

im Wettbewerbs- und Gewerberecht“ vom 10. August 2021 mit einer neuen

Ziffer 11a „Verdeckte Werbung in Suchergebnissen“ im Anhang zu § 3

UWG



Der Digital Services Act (DSA) vom 
05.07.2022 
• Die E-Commerce-Richtlinie wird nicht aufgehoben, sondern 

modernisiert

• Weiter keine allgemeine Überwachungspflicht; mit Ausnahme der 

großen Plattformen

• Notice and Take Down als Standard, Notice and Stay Down als 

Ausnahme, Anbietersperre im Falle wiederholter 

Rechtsverletzungen 

• Eher behördliche Überwachung als private Rechtsdurchsetzung



Plattformrechtsprechung

• Wirtschaftlicher Hintergrund

• EuGH Google France zur Schlüsselwortwerbung

• BGH Bananabay II zur Schlüsselwortwerbung

• BGH Ortlieb I zur Schlüsselwortwerbung

• EuGH L‘Oréal/Ebay zur Verantwortlichkeit des Diensteanbieters

• BGH Kinderhochstühle III zur Verantwortlichkeit des Diensteanbieters

• BGH Hot Water III zur Verantwortlichkeit des Diensteanbieters



Die Suchwort-Werbung dominiert den deutschen 
Online-Werbemarkt1)

1) Quelle: Monopolkommission; 68. Sondergutachten Herausforderung Digitale Märkte



Google.

“As I write this, Google is in its
20th year of existence and
continues to serve ever more
people with information and
technology products and
services. Over one billion people
now use Search, YouTube, Maps,
Play, Gmail, Android, and
Chrome every month.”1)

1) Sergey Brin, Präsident der Alphabet Inc. zum Jahresabschluß 2017



Amazon als Google-Konkurrent bei der Produktsuche



In Europa ist Deutschland das Plattformland 
Nr. 1

Quelle: Sektoruntersuchung der EU-Kommission, Abschlußbericht vom 10.05.2017



Deutschland hat im Onlinehandel 

eine oligopolistische 

Marktstruktur



EuGH Google France vom 20.03.2010 (1)

Transparenzgebots als Zustandsbeschreibung:

Daneben ermöglicht es der entgeltliche Referenzierungsdienst „AdWords“ von Google

jedem Wirtschaftsteilnehmer, mittels Auswahleines oder mehrerer Schlüsselwörter, für den

Fall der Übereinstimmung zwischen diesen und den Wörtern, die in der von einem

Internetnutzer an die Suchmaschine gerichteten Suchanfrage enthalten sind, einen

Werbelink zu seiner Internetseite erscheinen zu lassen. Dieser Werbelink erscheint unter

der Rubrik „Anzeigen“, die am rechten Bildschirmrand, rechts von den natürlichen

Ergebnissen, oder im oberen Teil des Bildschirms, oberhalb dieser Ergebnisse, angezeigt

wird.“

(EuGH in Google France Rn 22, 23; Bergspechte Rn 5, 6; Eis.de, Rn 5,6; Interflora Rn 9, 10



EuGH Google France (2)



EuGH Google France (3)



EuGH Google France (4)
Zusammenfassung von drei Vorlagen der Cour de Cassation in

C-236-238/08, die alle im Ausgangspunkt (völlig zu Recht) die Frage

nach dem Angebot von Suchmaschinen–Werbeplätzen stellen:

„Sind die Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 89/104 sowie Art. 9 Abs. 1
Buchst. a und b der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen, dass darin, dass
der Anbieter eines entgeltlichen Referenzierungsdienstes Werbenden
Schlüsselwörter zur Verfügung stellt, die eingetragene Marken wiedergeben oder
nachahmen, und nach dem Referenzierungsvertrag dafür sorgt, dass auf der
Grundlage dieser Schlüsselwörter Werbelinks zu Websites, auf denen
nachgeahmte Waren angeboten werden, gebildet und an herausgehobener Stelle
angezeigt werden, eine Benutzung dieser Marken liegt, die deren Inhaber
verbieten darf?“



EuGH Google France (5)
Die Vorlagefragen der Cour de Cassation werden als Fragen über die

verantwortliche Markenbenutzung (falsch) beantwortet:

55 Auch wenn sich aus diesen Gesichtspunkten ergibt, dass der Anbieter des

Referenzierungsdienstes „im Geschäftsverkehr“ handelt, wenn er die Werbenden mit Marken

identische Zeichen als Schlüsselwörter aussuchen lässt, diese Zeichen speichert und anhand

dieser Zeichen die Werbeanzeigen seiner Kunden einblendet, folgt daraus jedoch noch nicht,

dass dieser Anbieter diese Zeichen selbst „benutzt“ im Sinne von Art. 5 der Richtlinie 89/104 und

Art. 9 der Verordnung Nr. 40/94.

56 Insoweit genügt der Hinweis, dass Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr

ähnlichen Zeichens durch einen Dritten jedenfalls bedeutet, dass der Dritte das Zeichen im

Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt. Im Fall eines

Referenzierungsdienstes lässt dessen Anbieter zu, dass seine Kunden Zeichen benutzen, die mit

Marken identisch oder ihnen ähnlich sind, benutzt diese Zeichen jedoch nicht selbst.



EuGH Google France (6)

Irreführungsschutz und Transparenzgebot aus der Nutzerperspektive:

84 Die herkunftshinweisende Funktion der Marke ist beeinträchtigt, wenn aus

der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen

Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige

beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder

einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem

Dritten stammen (vgl. in diesem Sinne Urteil Céline, Randnr. 27 und die dort

angeführte Rechtsprechung).



BGH Bananabay II vom 13.01.2011

Umkehrung der Nutzerperspektive des EuGH zur Störung des Herkunftsfunktion

der Marke in einen sicheren Hafen für die Fremdwerbung in den Ergebnislisten

von Online-Suchmaschinen:

“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt nach diesen Grundsätzen keine

Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vor, wenn die

Werbeanzeige in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend

gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen

Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält.“

(BGH Bananabay II, Rn 23-15; Most Rn 26; Ortlieb-I Rn 55)



BGH Ortlieb I vom 15.02.2018
Keine offene See, sondern erneut sicherer Hafen für Amazon trotz Intransparenz

der Unterscheidung von Suchergebnissen und Werbung in einer Liste (Rn 56):



EuGH L‘Oréal/Ebay vom 23.07.2011

Frage nach der verantwortlichen Markenbenutzung und - daraus abgeleitet –

Unterscheidung zwischen privilegierten und nicht privilegierten Dienstleistern:



BGH Kinderhochstühle III vom 05.02.2015

Die Unterscheidung von privilegierten und nicht-privilegierten Dienstleistern geht 

in den deutschen Regeln zur Täterschaft und Teilnahme verloren:



BGH Vorlagebeschluß vom 17. Oktober 
2013 - I ZR 51/12 (Hot Water II)
Ein entstellter Sachverhalt in der Vorlage veranlasst den EuGH zur

Sachverhaltsaufklärung in der mündlichen Verhandlung. Dazu die

Schlussanträge GA Sanchez-Bodona vom 28.11.2019 im Verfahren C-567/12:



Internet-Schutzzonen im 
Kartellrecht

• Die erste, zweite und dritte Vertikal-GVO

• Internet-Zulassungszwang im Seketivvertrieb

• Plattformverbote im Selektivvertrieb

• Doppelpreissysteme



Die erste Vertikal-GVO 2790/99

• „Das Internet ist kein Vertriebs- sondern ein Kommunikationskanal“ 

(Paolo Cesarini 1998)

• Das Internet  wird in der Verordnung selbst nicht angesprochen

• Aber die Leitlinien spannen einen Internet-Schutzschirm:

• LL 51 + LL 53: Zwang zur Zulassung der Internetwerbung und des 

Internetverkaufs (Unzulässigkeit des Totalausschlusses, außer bei 

sachlichen Gründen)

• LL 52: Gleichsetzung des Internetvertriebs mit passivem Vertrieb (nicht 

beschränkbar)



Die zweite Vertikal-GVO 330/10

• Erneut keine Erwähnung des Internets in der Verordnung 

• Ausdehnung des Internet-Schutzschirms in den Leitlinien

• LL 52 a) und b): Verbot des vertraglichen Geoblockings

• LL 52 c): Verbot der vertraglichen Portionierung von Offline- und 

Onlineverkäufen

• LL 52 d): Verbot des „Dual Pricing“ für Offline- und Online-Verkäufe

• Aber:

• LL 54: Zulässigkeit der Untersagung des Vertriebs über die sogenannten 

„Namensplattformen“ 



Die dritte Vertikal-GVO 2022/270 (1)

• Erstmals Erwähnung des Internets in der Verordnung

• Das Verbot eines Ausschlusses des Internethandels ist nun in Art. 4 

lit. e) als hardcore-Beschränkung definiert, womit der frühere 

Internet-Schutzschirm aufrechterhalten und normativ verstärkt wird

• Umgekehrt nunmehr Nichtanwendung der Freistellung auf 

sogenannte „Hybridplattformen“ nach Art. 2 Abs. 6 VGVO

• Umgekehrt nunmehr Zulässigkeit eines „Geoblockings“ zum Schutz 

des Selektivvertriebs in Art. 4 lit. b) ii), c) i) (2) und d) (ii) VGVO    



Die dritte Vertikal-GVO 2022/270 (2)

• LL 63-86: Bei Plattformen ist zwischen den (freigestellten) 

Handelsvertretermodellen, den bedingt freigestellten Vermittlungsdiensten und 

den nicht freigestellten Hybridplattformen zu unterscheiden

• LL 203: Verbot der Portionierung von Online-Verkäufen bleibt aufrechterhalten 

und wird auf die per se Untersagung von Internet-Werbekanälen 

(Preissuchmaschinen) ausgedehnt

• Nunmehr auch deutliche Lockerungen in den Leitlinien:

• LL 203 c): Zulässigkeit allgemeiner Marktplatzverbote

• LL 209: Bedingte Zulässigkeit von Doppelpreissystemen

• LL 213: Definition der Sprachwahloption in einem Onlineshop als „aktiver Verkauf“



Verbot des Internetverbots 
(Zulassungszwang) im Selektivvertrieb
Schwarze Klausel in Art. 4 lit e) Vertikal GVO 1205/22:



Verbot des Internetverbots 
(Zulassungszwang) im Selektivvertrieb
EuGH v. 13.10.2011, C-439/09 – Pierre Fabre:



Plattformverbote im Selektivvertrieb (1)

• Vorgehen des Bundeskartellamtes gegen Sennheiser wegen des Verbots im 

Selektivvertrieb zum Verkauf von Sennheiser-Ohrlautsprechern auf dem 

Amazon-Marktplatz im Jahre 2013 (B7 – 1/13-35)

• Vorgehen des Bundeskartellamtes gegen adidas wegen des Verbots im 

Selektivvertrieb zum Verkauf von Sportbekleidung auf Online-Marktplätzen im 

Jahre 2012-2014 (B3 – 137/12)

• Feststellungsbeschluss des BKartA vom 26.08.2015, dass der Ausschluß von 

Plattformen und Preissuchmaschinen im Selektivvertrieb von ASICS gegen Art. 

101 Abs. 1 AEUV verstößt; Bestätigungen durch OLG Düsseldorf und 

Nichtannahme der Nichtzulassungsbeschwerde des BGH



Plattformverbote im Selektivvertrieb (2)

EuGH vom 06.12.2017, C-230/16 – Coty/Akzente:



Doppelpreissysteme

• Vorgehen des BKartA gegen das Doppelpreissystem der Fa. Dornbracht für 

Sanitärarmaturen im Jahre 2011 (B5 – 100/10)

• Vorgehen des BKartA gegen das Doppelpreissystem für Gartengeräte in der 

Form unterschiedlicher online/offline-Rabattstaffeln bei Gardena im Jahre 2013 

(B5 – 144/13)

• Vorgehen des BKartA gegen das Doppelpreissystem für Haushaltsgeräte in 

der Form unterschiedlicher online/offline-Rabattstaffeln von Bosch/Siemens-

Haushaltsgeräte (BSH) im Jahre 2013 (B7 – 11/13)
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